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 Veröffentlicht am 11.05.2020

Norm

ZPO §18 Abs2, ZPO §477 Abs1 Z4

Rechtssatz

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über den Zurückweisungsantrag einer Partei betre6end die

Streitbeitrittserklärung eines Dritten ist zwingend. Ein allfälliger Verzicht der Parteien auf die Durchführung einer

mündlichen Verhandlung ist wirkungslos.

Entscheidungstexte

4 R 47/20y

Entscheidungstext OLG Innsbruck 11.05.2020 4 R 47/20y
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